
 
Sofortmaßnahmen bei Beeinträchtigung  
Ihres Unternehmens durch das  
neuartige Coronavirus 
 
 
 
Steuern 
 
Es werden die Möglichkeiten zur Stundung von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen 
und im Bereich der Vollstreckung verbessert. Das ist gerade für Freiberufler und kleine Unternehmen 
sehr wichtig, die sich hierfür mit ihrem Finanzamt in Verbindung setzen sollten. 
 
Es ist ab sofort möglich, die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung für das Jahr 2020 nachträglich bis 
auf Null Euro herabzusetzen. Demnach können dann bereits gezahlte Beträge erstattet oder mit ande-
ren Zahllasten verrechnet werden. Für die Nutzung dieser Möglichkeit genügt ein formloser Antrag an 
das zuständige Finanzamt. 
 
Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer und Luftverkehrs-
steuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den Steuerpflichtigen entgegenzukommen. 
Gleiches gilt für das Bundeszentralamt für Steuern, das für die Versicherungssteuer und die Umsatz-
steuer zuständig ist und entsprechend verfahren wird. 
 
Das Sächsische Finanzministerium stellt weiterhin den vorübergehenden Verzicht auf Vollstre-
ckungsmaßnahmen und den Erlass von Säumniszuschläge in Aussicht. 
 
Gern übernehmen wir für Sie die Beantragung der Anpassung von Steuervorauszahlungen 
oder der Stundung von festgesetzten Steuerzahlungen. 
 
Bitte setzen Sie sich dazu zeitnah mit uns in Verbindung.  
 


